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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.03.2003 

Geschäftszahl 

2002/16/0258 

Rechtssatz 

Ein vorerst nicht zur Abgabenleistung herangezogener Gesamtschuldner wird im Fall seiner späteren 
Heranziehung durch die Rechtskraft eines in einem anderen Verfahren erlassenen Bescheides in seinen 
Verteidigungsmöglichkeiten nicht beschränkt (Hinweis E 14.5.1992, 92/16/0013; E 27.4.1994, 92/13/0016). 
Dies gilt auch für einen Bescheid, der über einen Antrag iSd § 17 (Abs 4) GrEStG erlassen worden ist. 


